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RS OGH 1984/1/11 1Ob782/83
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 11.01.1984

Norm

ZPO §477 B1

ZPO §567

Rechtssatz

Wird über Einwendungen gegen einen noch nicht erlassenen gerichtlichen Übergabsauftrag verhandelt und

entscheiden, liegt ein Verfahrensmangel vom Gewicht der in § 477 ZPO nur beispielsweise aufgezählten

Nichtigkeitsgründe vor.
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